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Mit Bescheid des Landratsamtes Nord-
sachsen vom 9.11.2016 wurde die 
Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 
des Abwasserverbandes “Untere Döll-
nitz” für das Jahr 2017 bestätigt. 

Diese liegen in der Zeit vom 12.12.2016 
bis 22.12.2016 während der üblichen 
Dienststunden zur Einsichtnahme in der 
Verbandsverwaltung, Mannschatzer Stra-
ße 38 in 04758 Oschatz aus. 

Die Satzung wird nachfolgend bekannt-
gemacht.

Aufgrund von § 16 SächsEigBVO i.V.m. 
§ 72 ff. SächsGemO hat die Verbandsver-
sammlung des Abwasserverbandes „Un-
tere Döllnitz“ am 24.10.2016 folgende 
Satzung für das Wirtschaftsjahr 2017 
beschlossen: 

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschafts-
jahr 2017 wird festgesetzt 
1.im Erfolgsplan mit den 
Erträge von 
5.302.390,00 EUR und den
Aufwendungen von 
5.366.985,00 EUR
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag                   
64.595,00 EUR 

im Liquiditätsplan mit den 
Mittelzu- und Mittelabfluss aus
- laufender Geschäftstätigkeit
 1.479.188,27 EUR
- der Investitionstätigkeit
- 3.027.450,00 EUR
- der Finanzierungstätigkeit
 1.457.931,80 EUR

2.  dem Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditermächtigung von 

2.700.781,00 EUR

3.  dem Gesamtbe t rag  der  Ver -
pflichtungsermächtigungen von 
0,00 EUR.

§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, 
die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen 
Leistung von
Ausgaben in Anspruch genommen wer-
den dürfen, wird auf 800.000,00 EUR 
festgesetzt.

§ 3
Die betriebliche Umlage der Mitglieds-
gemeinden für die Straßenentwässerung 
beträgt gemäß Erfolgsplan 2017 für

die Stadt Oschatz
116.647,14 EUR

die Gemeinde Liebschützberg 
48.034,86 EUR
die Gemeinde Naundorf
29.299,79 EUR
die Stadt Dahlen
77.088,07EUR.

Der Deckungsausgleich aus Vorjahren 
beträgt für 2017 für 
die Stadt Oschatz 
22.520,10 EUR
die Gemeinde Liebschützberg 
2.876,50 EUR
die Gemeinde Naundorf
2.028,33 EUR
die Stadt Dahlen                
19.545,25 EUR.

Die Abforderung der betrieblichen Stra-
ßentwässerung beträgt somit im Jahr 
2017 Gesamt für

die Stadt Oschatz
139.167,24 EUR
die Gemeinde Liebschützberg 
50.911,36 EUR
die Gemeinde Naundorf
31.328,12 EUR
die Stadt Dahlen
96.633,32 EUR.

Die investive Umlage der Mitgliedsge-
meinden für die Straßenentwässerung 
beträgt für 
die Stadt Oschatz
189.505,00 EUR
die Gemeinde Liebschützberg
0,00 EUR
die Gemeinde Naundorf 
600,00 EUR
die Stadt Dahlen
0,00 EUR.

Oschatz, den 21.11.2016

Kretschmar
Verbandsvorsitzender

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Nach § 47 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 
SächsKomZG in Verbindung mit § 4 Ab-
satz 4 SächsGemO gelten Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht 

oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzungen, die Genehmigung oder 

die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,

3.  der Verbandsvorsitzende dem Be-
schluss nach § 47 Absatz 2 und § 6 
Absatz 1 SächsKomZG in Verbindung 
mit § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen 
Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 47 Absatz 2 und § 
6 Absatz 1 SächsKomZG in Verbindung 
mit § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist

a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder

b)  die Verletzung der Verfahrens- und 
Formvorschrift gegenüber dem Ver-
band unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht wor-
den ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 
3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in § 47 
Absatz 2 und § 6 Absatz 1 SächsKomZG 
in Verbindung mit § 4 Absatz 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

gez. Streubel
Geschäftsführer

Haushaltssatzung des AV „Untere Döllnitz“ für das Wirtschaftsjahr 2017

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DES ABWASSERVERBAND „UNTERE DÖLLNITZ“

Auch im kommenden Jahr 
wird der AV „Untere Döll-
nitz“ wieder viel investieren, 
um seiner Aufgabe der Ab-
wasserentsorgung im Ver-
bandsgebiet gerecht zu wer-
den. Dies geht aus dem Ende 
Oktober von der Verbands-
versammlung beschlossenen 
Wirtschaftsplan hervor.  

Schon seit Juni haben die Mitarbeiter 
der Verbandsverwaltung begonnen, 
an den einzelnen Positionen des Wirt-
schaftsplanes 2017 zu tüfteln. Denn 
die fachgerechte Entsorgung des Ab-
wassers von rund 25.000 Einwohnern 
erzeugt eine Vielzahl von Kosten, 
die gut kalkuliert werden müssen. 
Energiekosten für Gebläse, Pumpen 
und Co. zum Beispiel „fressen“ eine 
Menge Strom, denn diese müssen für 
eine reibungslose Abwasserentsorgung 
rund um die Uhr am Laufen gehalten 
werden. Insgesamt plant der Verband 
dafür 235.000 Euro ein. Weitere große 
Posten im Wirtschaftsplan müssen für 
die Klärschlammentsorgung, Abschrei-

bungen, Reparaturen und Zinsen kal-
kuliert werden. Viel Geld muss wieder 
einmal für Baumaßnahmen in die Hand 

genommen werden. So erhält die Klär-
anlage Oschatz eine dringend benöti-
gte neue Rechenanlage. Kanalbauar-

beiten sind geplant in der Oststraße in 
Oschatz und in den Verbandsgemein-
den Schmannewitz, Gastewitz und Leu-

ben. Die Gesamtsumme der geplanten 
Investionen im Jahr 2017 beträgt gut 
3 Millionen Euro.

Mehr als 3 Millionen Euro für Investitionen geplant

In Oschatz (Altstadtblick) werden bis zum Frühjahr 2017 die mehr als 100 Jahre alten Abwasserkanäle ausgetauscht.   Foto: SPREE-PR / Arndt
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Auf Grund von 
- § 47 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des Säch-
sischen Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit (SächsKomZG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. März 2014 
(GVBl. S. 196),
- §§ 4, 14 und 124 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. März 2014 (GVBl. S. 146), zuletzt ge-
ändert Gesetz vom 29. April 2015 (GVBl. 
S. 349),
- § 2 Absatz 1, § 9 Absatz 1, § 17 Ab-
satz 1 und § 33 Absatz 1 des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Oktober 2012 (GVBl. S. 562, 566), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. 
November 2013 (GVBl. S. 822),
- §§ 54 – 61 des Gesetzes zur Ordnung 
des Wasserhaushalts (Wasserhaushalts-
gesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 4. August 2016 (BGBl. I S. 1972), in 
Verbindung mit §§ 50-54 des Sächsischen 
Wassergesetzes (SächsWG) vom 12. Juli 
2013 (GVBl. S. 503), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 8. Juli 2016 (GVBl. S. 
287)
hat die Verbandsversammlung des Ab-
wasserverbandes „Untere Döllnitz“ in 
ihrer Sitzung am 24.10.2016 die folgende 
Satzung beschlossen:

Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung
(Abwassersatzung – AbwS)

Vom 24.10.2016

1. Teil – Allgemeines
§ 1 Öffentliche Einrichtung

(1) Der Abwasserverband „Untere Döll-
nitz“ (im Folgenden: Verband) betreibt 
für die Beseitigung des in seinem Gebiet 
anfallenden Abwassers zwei anlagenbezo-
gene Einrichtungen:
1. eine Einrichtung für das im Gebiet sei-
ner Mitgliedsgemeinden Liebschützberg, 
Naundorf und Oschatz anfallende Abwas-
ser einschließlich des in seinem gesamt-
en Verbandsgebiet anfallenden Schlamms 
aus Kleinkläranlagen und des Inhaltes von 
abflusslosen Gruben (Fäkalentsorgung) 
sowie
2. eine weitere für das im Gebiet der Stadt 
Dahlen anfallende Abwasser mit Ausnah-
me des dort anfallenden Schlamms aus 
Kleinkläranlagen und des Inhaltes von 
abflusslosen Gruben (Fäkalentsorgung).
(2) Als angefallen gilt Abwasser, das un-
mittelbar oder mittelbar in die öffentlichen 
Abwasseranlagen gelangt oder in abfluss-
losen Gruben oder Kleinkläranlagen ge-
sammelt wird oder zu einer öffentlichen 
Abwasserbehandlungsanlage gebracht 
wird.
(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, 
Erweiterung oder Änderung der öffentli-
chen Abwasseranlagen besteht nicht.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist:
1. das durch häuslichen, gewerblichen, 
landwirtschaftlichen oder sonstigen Ge-
brauch in seinen Eigenschaften veränderte 
Wasser und das bei Trockenwetter damit 
zusammen abfließende Wasser (Schmutz-
wasser),
2. das von Niederschlägen aus dem Be-
reich von bebauten oder befestigten 
Flächen gesammelt abfließende Wasser 
(Niederschlagswasser). 
3. das sonstige in öffentlichen Abwasser-
anlagen mit Schmutzwasser oder Nieder-
schlagswasser fließende Wasser.
(2) Sonstiges Wasser im Sinne von Absatz 
1 ist insbesondere Wasser aus Hausdrai-
nagen und vergleichbaren Anlagen und 
das in Abwasseranlagen abfließende 
Wasser, welches weder durch häuslichen, 
gewerblichen, landwirtschaftlichen oder 
sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaf-
ten verändert ist, noch bei Niederschlägen 
von bebauten und befestigten Flächen ge-
sammelt und gezielt in die Abwasseranla-
gen eingeleitet wurde.
(3) Öffentliche Abwasseranlagen haben 
den Zweck, das im Verbandsgebiet an-
gefallene Abwasser zu sammeln und der 
Vorflut zuzuleiten (dezentrale Entsorgung) 
oder zu sammeln, den Abwasserbehand-
lungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen 
(zentrale Entsorgung). Öffentliche Abwas-
seranlagen sind insbesondere die öffent-
lichen Kanäle, Regenbecken, Abwasser-
pumpwerke und Kläranlagen sowie offene 
und geschlossene Gräben, soweit sie der 
öffentlichen Abwasserbeseitigung dienen. 
Zu den öffentlichen Abwasseranlagen ge-
hören auch die Grundstücksanschlüsse im 
Bereich der öffentlichen Verkehrs- und 
Grünflächen bis zur Grundstücksgrenze 
bzw. bei Vakuumkanalisationen bis zum 
Standort des Ventilschachtes einschließ-
lich des Schachtes selbst (Anschlusskanä-
le im Sinne von § 10). Grundstücksent-
wässerungsanlagen gehören nicht zu den 
öffentlichen Abwasseranlagen.
(4) Grundstücksentwässerungsanlagen 
sind alle Anlagen, die der Sammlung, 
Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung 
des Abwassers bis zur öffentlichen Ab-
wasseranlage oder direkt zum Gewässer 
dienen. Dazu gehören insbesondere Lei-
tungen, die im Erdreich oder Fundament-
bereich verlegt sind und das Abwasser 
dem Anschlusskanal oder dem Gewässer 
zuführen (Grundleitungen), Hebeanlagen, 
abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen.
(5) Grundstückskläranlagen sind alle An-
lagen eines Grundstückes zur Behandlung 
von häuslichem oder in der Beschaffen-
heit ähnlichem Abwasser, insbesondere 
Ausfaulgruben nach DIN 4261, Teil 1 
oder DIN EN 12566 Teil 1 Ausgabe Mai 
2004 und Teil 4, Ausgabe Januar 2008 
und vollbiologische Kleinkläranlagen 
nach DIN 4261, Teil 2, Ausgabe Dezem-
ber 2002 oder DIN EN 12566 Teil 3, Aus-
gabe Juli 2009 und DIN EN 12566 Teil 6 

Ausgabe Mai 2013. Ihnen stehen Gruben 
zur Sammlung solcher Abwässer gleich. 
Grundstückskläranlagen zählen zu den 
Grundstücksentwässerungsanlagen nach 
Absatz 4. Die DIN- und DIN EN-Normen 
sind im Beuth Verlag GmbH Berlin er-
schienen und bei Deutschen Patent- und 
Markenamt München archivmäßig gesi-
chert niedergelegt.
(6) Kontrollschächte nach dieser Satzung 
sind Einstiegsschächte mit Zugang für 
Personal nach DIN EN 476, Ausgabe April 
2011. Absatz 5 Satz 4 gilt entsprechend.
(7) Grundstücke, für die eine leitungsge-
bundene Anschlussmöglichkeit an eine 
öffentliche Kläranlage nicht besteht, gelten 
als dezentral entsorgt. Die nicht unter Satz 
1 fallenden Grundstücke gelten als zentral 
entsorgt.
(8) Die Straßeneinläufe sowie deren 
Zuführungsleitungen zur öffentlichen 
Kanalisation sind keine öffentlichen Ab-
wasseranlagen.
(9) Als Grundstückseigentümer im Sinne 
dieser Satzung gelten auch Erbbauberech-
tigte oder sonst dinglich zur baulichen 
Nutzung des Grundstücks Berechtigte. So-
weit gesetzlich zulässig, gilt dies auch für 
die sonst zur Nutzung eines Grundstücks 
oder einer Wohnung Berechtigten.

2. Teil – Anschluss und Benutzung
§ 3 Berechtigung und Verpflichtung 
zum Anschluss und zur Benutzung

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, 
auf denen Abwasser anfällt, sind nach 
näherer Bestimmung dieser Satzung be-
rechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke 
an die öffentlichen Abwasseranlagen an-
zuschließen, diese zu benutzen und das 
gesamte auf den Grundstücken anfallende 
Abwasser dem Verband im Rahmen des 
§ 50 SächsWG zu überlassen, soweit der 
Verband zur Abwasserbeseitigung ver-
pflichtet ist (Anschluss- und Benutzungs-
zwang). 
(2) Die Benutzungs- und Überlassungs-
pflicht nach Absatz 1 trifft auch die sonst 
zur Nutzung eines Grundstücks oder einer 
Wohnung berechtigten Personen.
(3) Bebaute Grundstücke sind anzuschlie-
ßen, sobald die für sie bestimmten öffent-
lichen Abwasseranlagen betriebsfertig 
hergestellt sind.
(4) Unbebaute Grundstücke sind anzu-
schließen, wenn der Anschluss im Inte-
resse der öffentlichen Gesundheitspflege, 
des Verkehrs oder aus anderen Gründen 
des öffentlichen Wohls geboten ist.
(5) Wird ein bisher dezentral entsorgtes 
Grundstück an zentrale Anlagen ange-
schlossen, ist die bisherige Grundstücks-
kläranlage unverzüglich stillzulegen.
(6) Abwasser, das auf Grundstücken an-
fällt, die nicht an die öffentlichen Abwas-
seranlagen angeschlossen sind, hat der 
Grundstückseigentümer dem Verband 
oder dem von ihm beauftragten Unterneh-
men zu überlassen (Benutzungszwang). 
Dies gilt nicht für Niederschlagswasser, 

soweit dieses auf andere Weise ordnungs-
gemäß beseitigt wird.
(7) Bei Grundstücken, die nach dem Ab-
wasserbeseitigungskonzept oder dem In-
vestitionsplan des jeweiligen Wirtschafts-
planes des Verbandes nicht oder noch 
nicht an eine öffentliche Abwasseranlage 
angeschlossen werden können, kann der 
Grundstückseigentümer den Anschluss 
seines Grundstücks verlangen, wenn er 
den für den Bau oder die Erweiterung der 
erforderlichen öffentlichen Abwasseran-
lagen entstehenden Aufwand übernimmt 
und auf Verlangen angemessene Sicher-
heit leistet. Einzelheiten, insbesondere 
die Frage, wer den Unterhaltungs- und 
Erneuerungsaufwand trägt, werden durch 
schriftliche Vereinbarung geregelt.

§ 4 Befreiungen vom Anschluss- 
und Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss 
an die öffentlichen Abwasseranlagen und 
deren Benutzung kann der Grundstück-
seigentümer auf Antrag insoweit und 
solange befreit werden, als ihm der An-
schluss oder die Benutzung wegen seines, 
die öffentlichen Belange überwiegenden, 
privaten Interesses an der eigenen Beseiti-
gung des Abwassers nicht zugemutet wer-
den kann und die Befreiung wasserwirt-
schaftlich unbedenklich ist. Die Befreiung 
wird schriftlich erteilt.
(2) § 50 Abs. 7 SächsWG bleibt unberührt.

§ 5 Allgemeine Ausschlüsse
(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseiti-
gung sind sämtliche Stoffe ausgeschlossen, 
die die Reinigungswirkung der Kläranla-
gen, den Betrieb der Schlammbehand-
lungsanlagen, die Schlammbeseitigung 
oder die Schlammverwertung beeinträch-
tigen, das Material der öffentlichen Abwas-
seranlagen und/oder Transportfahrzeuge 
angreifen, ihren Betrieb, ihre Funktions-
fähigkeit oder Unterhaltung behindern, 
erschweren oder gefährden können oder 
die den in öffentlichen Abwasseranlagen 
arbeitenden Personen oder Gewässern 
schaden können. Dies gilt auch für Flüs-
sigkeiten, Gase und Dämpfe.
(2) Insbesondere sind ausgeschlossen:
1. Stoffe – auch in zerkleinertem Zustand 
–, die zu Ablagerungen oder Verstop-
fungen in den öffentlichen Abwasser-
anlagen führen können (z.B. Kehricht, 
Schutt, Mist, Sand, Küchenabfälle, Asche, 
Zellstoffe, Textilien, Schlachtabfälle, Tier-
körper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, 
Trester, hefehaltige Rückstände, Schlamm, 
Haut- und Lederabfälle, Glas und Kunst-
stoffe),
2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- 
oder ölhaltige Stoffe (z.B. Benzin, Karbid, 
Phenole, Öle und dgl.), Säuren, Laugen, 
Salze, Reste von Pflanzenschutzmitteln 
oder vergleichbaren Chemikalien, Blut, 
mit Krankheitskeimen behaftete Stoffe und 
radioaktive Stoffe,
3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhal-

tungen, Silosickersaft und Molke,
4. faulendes und sonst übelriechendes 
Abwasser (z. B. milchsaure Konzentrate, 
Krautwasser),
5. Abwasser, das schädliche oder belästi-
gende Gase oder Dämpfe verbreiten kann,
6. farbstoffhaltiges Abwasser, dessen Ent-
färbung in der Kläranlage nicht gewähr-
leistet ist,
7. Abwasser, das einem wasserrechtlichen 
Bescheid nicht entspricht,
8. Abwasser, dessen chemische und phy-
sikalische Eigenschaften Werte aufweisen, 
die über den allgemeinen Richtwerten für 
die wichtigsten Beschaffenheitskriterien 
des Merkblattes M 115-2, Anhang A.1 der 
deutschen Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) 
in der jeweils gültigen Fassung liegen.
(3) Der Verband kann im Einzelfall wei-
tergehende Anforderungen stellen, wenn 
dies für den Betrieb der öffentlichen Ab-
wasseranlage erforderlich ist.
(4) Der Verband kann im Einzelfall 
Ausnahmen von den Bestimmungen der 
Absätze 1 bis 3 zulassen, wenn öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen, die Ver-
sagung der Ausnahme im Einzelfall eine 
unbillige Härte bedeuten würde und der 
Antragsteller evtl. entstehende Mehrkosten 
übernimmt.

§ 6 Einleitungs-
und Übernahmebeschränkungen

(1) Der Verband kann im Einzelfall die 
Einleitung oder Übernahme von Abwas-
ser von der Einhaltung von Grenzwerten, 
einer Vorbehandlung oder Speicherung 
abhängig machen, wenn seine Beschaf-
fenheit oder Menge dies insbesondere im 
Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen 
Abwasseranlagen oder auf sonstige öffent-
liche Belange erfordert.
(2) Schmutzwasser darf in öffentliche 
Abwasseranlagen, die nicht an eine öf-
fentliche Kläranlage angeschlossen sind, 
nur nach ausreichender Behandlung 
nach dem Stand der Technik eingeleitet 
werden.
(3) Solange die öffentlichen Abwasseran-
lagen nicht bedarfsgerecht ausgebaut sind, 
kann der Verband Abwasser, das wegen 
seiner Art oder Menge in den vorhan-
denen Abwasseranlagen nicht abgeleitet 
oder behandelt werden kann, von der 
Einleitung befristet ausschließen. Gleiches 
gilt, wenn Anlagen der Niederschlagswas-
serbeseitigung nicht errichtet sind oder 
werden.
(4) Die Einleitung oder Übernahme von 
Abwasser, das der Beseitigungspflicht 
nicht unterliegt und von sonstigem Was-
ser, insbesondere Fremdwasser aus Drai-
nagen, bedarf der schriftlichen Genehmi-
gung des Verbandes.
(5) Abwasser darf durch den Grundstück-
seigentümer oder den sonstigen nach § 
3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten nur dann 
in öffentliche Abwasseranlagen, die nicht 
an ein öffentliches Kläranlage angeschlos-
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sen sind, eingeleitet werden, wenn dieses 
zuvor ausreichend und dem Stand der 
Technik entsprechend behandelt wor-
den ist. Für vorhandene Einleitungen 
kann der Verband die Einleitung von be-
stimmten Einleitwerten festlegen und für 
die Erfüllung dieser Pflichten bestimmte 
Fristen setzen, um eine Begrenzung der 
kommunalen Einleitwerte nach dem Stand 
der Technik gemäß Satz 1 in den durch 
den Verband festgelegten Zeiträumen si-
cherzustellen. Erfüllt der Grundstücksei-
gentümer oder der sonstige nach § 3 Abs. 
1 und 2 Verpflichtete die Festlegungen 
innerhalb der gesetzten Frist nicht, kann 
der Verband ihn von der Einleitung aus-
schließen. § 25 Abs. 1 bleibt unberührt.

§ 7 Selbstüberwachung
(1) Der Verband kann verlangen, dass 
auf Kosten des Grundstückseigentümers 
Vorrichtungen zur Messung, Registrierung 
und Steuerung der Abflüsse und der Be-
schaffenheit der Abwässer in die Grund-
stücksentwässerungsanlage eingebaut 
oder an sonst geeigneter Stelle auf dem 
Grundstück angebracht, betrieben und 
in ordnungsgemäßem Zustand gehalten 
werden.
(2) Der Verband kann in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften von § 54 
SächsWG und der Vorschriften der Ver-
ordnung des Sächsischen Staatsministe-
riums für Umwelt und Landwirtschaft zu 
den Anforderungen an Kleinkläranlagen 
und abflusslose Gruben, über deren 
Selbstüberwachung und Wartung sowie 
deren Überwachung (Kleinkläranlagen-
verordnung) vom 19. Juni 2007 (GVBl S. 
281), in der jeweils geltenden Fassung, 
auch verlangen, dass eine Person be-
stimmt wird, die für die Bedienung der 
Anlage und für die Führung des Betriebs-
buches verantwortlich ist. Das Betriebs-
buch ist mindestens drei Jahre lang, vom 
Datum der letzten Eintragung, des letzten 
Beleges oder der endgültigen Stilllegung 
der Grundstückskläranlage an gerechnet, 
aufzubewahren und dem Verband oder 
seinem Beauftragten auf Verlangen vor-
zulegen.
(3) Die Vorschriften der Kleinkläranla-
genverordnung bleiben darüber hinaus 
unberührt.

§ 8 Abwasseruntersuchungen
(1) Der Verband kann bei Bedarf Ab-
wasseruntersuchungen vornehmen. Er 
bestimmt, in welchen Abständen die Pro-
ben zu entnehmen sind, durch wen die 
Proben zu entnehmen sind und wer sie 
untersucht. Für Mengenmessungen gilt 
dies sinngemäß.
(2) Für das Zutrittsrecht gilt § 15 Absatz 
4 entsprechend.
(3) Die Kosten einer Abwasseruntersu-
chung trägt der Verpflichtete, wenn 
1. die Ermittlungen ergeben, dass Vor-
schriften oder auferlegte Verpflichtungen 
nicht erfüllt worden sind oder Erklä-

rungen falsch abgegeben wurden;
2. wegen der besonderen Verhältnisse 
eine ständige Überwachung geboten ist;
3. Einleitungswerte eines wasserrecht-
lichen Bescheids oder einer Einleitungs-
genehmigung nicht eingehalten werden.
(4) Werden bei einer Untersuchung oder 
Messung des Abwassers Mängel festge-
stellt, hat der Grundstückseigentümer 
diese unverzüglich zu beseitigen.

§ 9 Grundstücksbenutzung
Die Grundstückseigentümer sind im 
Rahmen der Vorschrift des § 93 WHG 
verpflichtet, für Zwecke der öffentlichen 
Abwasserbeseitigung das Verlegen von Ka-
nälen einschließlich Zubehör zur Ab- und 
Fortleitung gegen Entschädigung zu dulden. 
Sie haben insbesondere den Anschluss an-
derer Grundstücke an die Anschlusskanäle 
zu ihren Grundstücken zu dulden.

§ 10 Anschlusskanäle
(1) Anschlusskanäle (§ 2 Absatz 3 Satz 3) 
werden vom Verband hergestellt, unter-
halten, erneuert, geändert, abgetrennt und 
beseitigt. Der Verband kann sich hierfür 
Dritter bedienen.
(2) Art, Zahl und Lage der Anschlusska-
näle sowie deren Änderung werden nach 
Anhörung des Grundstückseigentümers 
und unter Wahrung seiner berechtigten 
Interessen vom Verband bestimmt.
(3) Jedes Grundstück erhält mindestens 
einen Anschlusskanal.
(4) In besonders begründeten Fällen 
(insbesondere bei Sammelgaragen, Rei-
henhäusern, Grundstücksteilung nach 
Verlegung des Anschlusskanals) kann 
der Verband den Anschluss mehrerer 
Grundstücke über einen gemeinsamen 
Anschlusskanal vorschreiben oder auf 
Antrag zulassen.
(5) Die Kosten der für den erstmaligen 
leitungsgebundenen Anschluss zur zen-
tralen Entsorgung notwendigen Schmutz- 
oder Mischwasseranschlusskanäle (Ab-
sätze 3 und 4) sind durch den Abwasser- 
bzw. Schmutzwasserbeitrag nach den 
Abwasser- bzw. Beitragssatzungen des 
Verbandes bzw. seiner Rechtsvorgänger 
in der jeweils gültigen Fassung abgegolten.
(6) Ist der Anschluss eines Grundstücks 
an die nächstliegende öffentliche Abwas-
seranlage technisch unzweckmäßig oder 
die Ableitung des Abwassers über diesen 
Anschluss für die öffentliche Abwasseran-
lage nachteilig, kann der Verband verlan-
gen oder gestatten, dass das Grundstück 
an eine andere öffentliche Abwasseranlage 
angeschlossen wird.
(7) Ist die für ein Grundstück bestimmte 
öffentliche Abwasseranlage noch nicht er-
stellt, kann der Verband den vorläufigen 
Anschluss an eine andere öffentliche Ab-
wasseranlage gestatten oder verlangen.
§ 11 Sonstige Anschlüsse, Aufwandsersatz
(1) Der Verband kann auf Antrag des 
Grundstückseigentümers weitere An-
schlusskanäle, vorläufige oder vorüberge-

hende Anschlusskanäle, Anschlusskanäle 
zur Niederschlagswasserableitung und An-
schlusskanäle zur dezentralen Entsorgung 
herstellen. Als weitere Anschlusskanäle 
gelten auch Anschlusskanäle für Grund-
stücke, die nach Entstehen der erstma-
ligen Beitragspflicht neu gebildet werden.
(2) Den tatsächlich entstandenen Auf-
wand für die Herstellung, Unterhaltung, 
Erneuerung, Veränderung und Beseiti-
gung der in Absatz 1 genannten Anschluss-
kanäle trägt derjenige, der im Zeitpunkt 
der Herstellung des Anschlusskanals, im 
Übrigen im Zeitpunkt der Beendigung der 
Maßnahme Grundstückseigentümer ist, 
soweit die Herstellung oder die Maßnah-
men von ihm zu vertreten sind oder ihm 
dadurch Vorteile zuwachsen.
(3) Der Anspruch auf Ersatz des Auf-
wands entsteht mit der Herstellung des 
Anschlusskanals, im Übrigen mit der Be-
endigung der Maßnahme. Der Aufwand-
sersatz wird einen Monat nach Bekanntga-
be des Abgabenbescheides fällig.
(4) Auf den voraussichtlich entstehenden 
Aufwandsersatz erhebt der Verband vor 
Beginn der Maßnahme eine Vorauszah-
lung von 50 vom Hundert des insgesamt 
geschätzten Gesamtaufwandes.
(5) Der Vorauszahlungsanspruch entsteht 
mit Erteilung der Anschlussgenehmigung (§ 
12 Absatz 1 Nr. 1) und ist 2 Wochen nach 
Bekanntgabe des Vorauszahlungsbeschei-
des zur Zahlung fällig. Die Verpflichtung zur 
Zahlung der Vorauszahlung kann durch Si-
cherheitsleistung abgewendet werden.

§ 12 Genehmigungen
(1) Der schriftlichen Genehmigung des 
Verbandes bedürfen:
1.  der Anschluss der Grundstücksentwäs-

serungsanlage an die öffentlichen Ab-
wasseranlagen sowie dessen Änderung,

2.  die Benutzung der öffentlichen Abwasseran-
lagen sowie die Änderung der Benutzung,

3.  die Einleitung von sonstigem Wasser 
gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3.

Bei vorübergehenden oder vorläufigen An-
schlüssen wird die Genehmigung widerruf-
lich oder befristet ausgesprochen.
(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der 
mittelbare Anschluss (z. B. über bestehende 
Grundstücksentwässerungsanlagen) gleich.
(3) Der Antrag auf Anschlussgenehmigung 
muss neben der Lage (Ort, Straße und Haus-
nummer, Flurstücksnummer, Gemarkung) 
enthalten:
1. die Beschreibung der auf dem Grund-
stück geplanten und bestehenden Anlagen 
mit der Angabe der Größe von zu befesti-
genden Fläche, deren Befestigungs- und 
Ableitungsart,
2. bei Industrie- und Gewerbebetrieben 
sowie Einrichtungen, bei denen stark ver-
schmutztes Abwasser anfällt, Angaben über 
Art, Menge, Zeitraum und Zusammensetzung 
des Abwassers. Dem Antrag sind folgende 
Anlagen beizufügen, soweit vom Verband 
nichts anderes bestimmt wird:
1. ein mit einem Nordpfeil versehener 

Lageplan des anzuschließenden Grund-
stücks bzw. ein aktueller Auszug aus dem 
Liegenschaftskataster mit bestehenden 
und geplanten Bauwerken (nicht kleiner 
als im Maßstab 1:500),
2. ein Entwässerungslageplan mit Ein-
tragung der vorgesehenen Grundstücks-
anschlussleitung/en einschließlich der 
Angabe ihrer geplanten Tiefenlage,
3. für Mehrfamilienwohnhäuser und 
gewerblich bzw. industriell genutzte 
Grundstücke eine Berechnung der Rohr-
durchmesser gem. DIN 1986 bzw. DIN 
EN 12056,
4. für Grundstückskläranlagen die was-
serrechtliche Betriebsgenehmigung oder 
gleichwertige Zulassung.
Sämtliche Antragsunterlagen sind vom 
Antragsteller zu unterzeichnen. Die zur 
Anfertigung der Pläne erforderlichen An-
gaben (z.B. Höhenlage des Kanals, Lage 
der Anschlussstelle) sind beim Verband 
bzw. beim Vermessungsamt einzuholen.
(4) Der Verband erhebt für die zur Ge-
nehmigung erforderlichen Amtshand-
lungen eine Verwaltungsgebühr nach 
näherer Bestimmung der Verwaltungsko-
stensatzung des Verbandes.

3. Teil – Grundstücks- 
entwässerungsanlagen

1. Abschnitt –
allgemeine Regelungen

§ 13 Regeln der Technik für Grund-
stücksentwässerungsanlagen

Die Grundstücksentwässerungsanlagen 
(§ 2 Abs. 4) sind so zu errichten, zu be-
treiben und zu unterhalten, dass die An-
forderungen an die Abwasserbeseitigung 
eingehalten werden. Im Übrigen müssen 
Grundstückskläranlagen im Sinne von § 2 
Absatz 5 nach dem Stand der Technik, an-
dere Abwasseranlagen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik errich-
tet, betrieben und unterhalten werden.

§ 14 Herstellung, Änderung und 
Unterhaltung der Grundstücksent-

wässerungsanlagen
(1) Die Grundstücksentwässerungsanla-
gen (§ 2 Abs. 4) sind vom Grundstücksei-
gentümer auf seine Kosten zu errichten, zu 
betreiben, zu unterhalten und nach Bedarf 
gründlich zu reinigen.
(2) Der Verband ist im technisch er-
forderlichen Umfang befugt, mit dem 
Bau der Anschlusskanäle einen Teil der 
Grundstücksentwässerungsanlagen, 
einschließlich der Prüf-, Kontroll- und 
Übergabeschächte mit den gemäß § 7 
erforderlichen Mess- oder Steuerungs-
einrichtungen, zu errichten und zu erneu-
ern. Der Aufwand ist dem Verband vom 
Grundstückseigentümer zu ersetzen. § 11 
Abs. 3 bis 5 gelten entsprechend.
(3) Der Grundstückseigentümer hat die 
Verbindung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage mit den öffentlichen Ab-
wasseranlagen nach den Vorgaben des 
Verbandes herzustellen.

(4) Der letzte Schacht mit Reinigungsrohr 
ist so nahe wie technisch möglich an die 
öffentliche Abwasseranlage zu setzen; er 
muss stets zugänglich und bis auf Rück-
stauebene (§ 17) wasserdicht ausgeführt 
sein.
(5) Bindet der Grundstücksanschluss 
nicht auf einen Kontrollschacht der öf-
fentlichen Kanalisation ein („Aufbindung 
auf Leitung“), ist der letzte Schacht der 
Grundstücksentwässerungsanlage als 
Kontrollschacht auszuführen. Kontroll-
schächte in Misch- und Schmutzwasser-
leitungen sind mindestens in DN 1000, 
Kontrollschächte in Regenwasserleitungen 
mindestens in DN 800 auszuführen.
(6) Bestehende Grundstücksentwässe-
rungsanlagen sind vom Grundstücksei-
gentümer auf seine Kosten zu ändern, so-
weit die Änderungen von ihm zu vertreten 
sind oder ihm dadurch Vorteile zuwach-
sen. Dies gilt auch, wenn Menge oder Art 
des Abwassers dies notwendig machen.
(7) Änderungen an einer Grundstücks-
entwässerungsanlage, die infolge einer 
nicht vom Grundstückseigentümer zu 
vertretenden Änderung der öffentlichen 
Abwasseranlagen notwendig werden, 
führt der Verband auf seine Kosten aus, 
sofern nichts anderes bestimmt ist. Dies 
gilt nicht, wenn
1.  die Änderung oder Stilllegung der 

Grundstücksentwässerungsanlagen 
dem erstmaligen leitungsgebundenen 
Anschluss an die zentrale Abwasser-
anlage dient oder Folge der Änderung 
oder Stilllegung von Kleinkläranlagen 
und/oder abflusslosen Gruben ist, 

2.  die Änderung der Grundstücksentwäs-
serungsanlage durch die Entwässerung 
von Räumen oder Flächen unterhalb 
der Rückstauebene (§ 17) bedingt ist.

Die Änderungen nach Satz 2 hat der 
Grundstückseigentümer auf seine Kosten 
und nach den übrigen Bestimmungen die-
ser Satzung durchzuführen.
(8)  Wird eine Grundstücksentwässe-

rungsanlage – auch vorübergehend 
– außer Betrieb gesetzt, so kann der 
Verband den Anschlusskanal ver-
schließen oder beseitigen. Der Auf-
wand ist vom Grundstückseigentümer 
zu ersetzen. § 11 Abs. 3 bis 5 gelten 
entsprechend. Der Verband kann die 
Ausführung der in Satz 1 genannten 
Maßnahmen auf den Grundstücksei-
gentümer übertragen.

§ 15 Inbetriebnahme, Abnahme 
und Prüfung der Grundstücksent-
wässerungsanlagen, Zutrittsrecht

(1)  Die Inbetriebnahme einer Grund-
stücksentwässerungsanlage darf erst 
nach Abnahme durch den Verband 
oder von ihm beauftragter Dritter 
erfolgen.

(2)  Die Abnahme ist mindestens fünf 
Werktage vor dem gewünschten 
Abnahmetermin beim Verband zu 
beantragen.



(3) Die Abnahme der Grundstücksent-
wässerungsanlage befreit den Bauherrn, 
den Planverfasser, den Bauleiter und den 
ausführenden Unternehmer nicht von ih-
rer Verantwortlichkeit für die vorschrifts-
mäßige und fehlerfreie Ausführung der 
Arbeiten. Die Abnahme erfolgt insbeson-
dere aus folgenden auf die Anlagenbe-
nutzung bezogenen Anforderungen:
1. �Systemgerechtigkeit der haus- und 

grundstücksinternen Abwasserlei-
tungen bezüglich der Misch- oder 
Trennentwässerung,

2. �Beachtung der satzungsrechtlichen 
Vorgaben an die Unzulässigkeit der 
Ableitung von Quell- und Drainage-
wässern über die öffentliche Abwas-
seranlage, 

3. �Dichtigkeit der im Boden verlegten 
Abwasserleitungen gegenüber Infil-
tration und Exfiltration,

4. Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit von 
Grundstückskläranlagen.
(4) Der Verband ist berechtigt, Grund-
stücksentwässerungsanlagen zu prüfen. 
Den mit der Überwachung der Anlagen 
beauftragten Personen ist zu allen Teilen 
der Grundstücksentwässerungsanlagen 
Zutritt zu gewähren. Sie dürfen Woh-
nungen nur mit Einwilligung des Berech-
tigten, Betriebs- und Geschäftsräume oh-
ne Einwilligung nur in den Zeiten betre-
ten, in denen sie normalerweise für die 
jeweilige geschäftliche oder betriebliche 
Nutzung offen stehen. Grundstückseigen-
tümer sind gemäß § 50 Absatz 2 Satz 4 
SächsWG verpflichtet, die Ermittlungen 
und Prüfungen nach den Sätzen 1 und 2 
zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie 
haben den zur Prüfung des Abwassers 
notwendigen Einblick in die Betriebs-
vorgänge zu gewähren und die sonst 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
(5) Werden bei der Prüfung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen Mängel 
festgestellt, hat sie der Grundstücksei-
gentümer unverzüglich auf eigene Ko-
sten zu beseitigen. Der Verband ist zur 
Fristsetzung ermächtigt.

§ 16 Abscheider, Hebeanlagen, 
Pumpen, Zerkleinerungsgeräte, 

Toiletten
(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, 
Leichtflüssigkeiten wie Benzin und Ben-
zol sowie Öle oder Ölrückstände in das 
Abwasser gelangen können, sind Vor-
richtungen zur Abscheidung dieser Stoffe 
aus dem Abwasser (Abscheider mit da-
zugehörenden Schlammfängen) einzu-
bauen, zu betreiben, zu unterhalten und 
zu erneuern. Die Abscheider mit den 
dazugehörenden Schlammfängen sind 
vom Grundstückseigentümer in regel-
mäßigen Zeitabständen, darüber hinaus 
bei besonderem Bedarf zu leeren und 
zu reinigen. Bei schuldhafter Säumnis 
ist er dem Verband schadenersatzpflich-
tig. Für die Beseitigung der anfallenden 
Stoffe gelten die Vorschriften über die 
Abfallbeseitigung.
(2) Der Verband kann vom Grundstück-

seigentümer den Einbau und den Betrieb 
einer Abwasserhebe- oder -sauganlage 
verlangen, wenn dies für die Ableitung 
des Abwassers notwendig ist; dasselbe 
gilt für Pumpanlagen bei Grundstücken, 
die an öffentliche Abwasserdrucklei-
tungen angeschlossen werden.
(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenab-
fälle, Müll, Papier und dergleichen sowie 
Handtuchspender mit Spülvorrichtung 
dürfen nicht an Grundstücksentwässe-
rungsanlagen angeschlossen werden.
(4) Auf Grundstücken, die an die öf-
fentliche Abwasserbeseitigung ange-
schlossen sind, sind in Gebäuden mit 
Aufenthaltsräumen nur Toiletten mit 
Wasserspülung zulässig.
(5) § 13 gilt entsprechend.

§ 17 Sicherung gegen Rückstau
(1) Abwasseraufnahmeeinrichtungen 
der Grundstücksentwässerungsanlagen, 
z.B. Toiletten mit Wasserspülung, Boden-
abläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken 
und dergl., die tiefer als die Rückstaue-
bene liegen, müssen vom Grundstück-
seigentümer auf seine Kosten mittels 
einer Abwasserhebeanlage oder gleich-
wertigen Einrichtung gegen Rückstau 
gesichert werden.
(2) Als Rückstauebene gilt die Stra-
ßenoberkante an der Anbindestelle des 
Anschlusskanales an den öffentlichen 
Kanal. Liegt die Anbindestelle außerhalb 
des öffentlichen Verkehrsraumes, gilt als 
Rückstauebene die Geländeoberkante 
am Anbindepunkt. Der Verband kann 
die Rückstauebene im Einzelfall höher 
festsetzen, wenn Besonderheiten des 
Geländes dies erfordern.
(3) Im Übrigen hat der Grundstücksei-
gentümer für rückstaufreien Abfluss des 
Abwassers zu sorgen.
(4) § 14 Abs. 7 gilt entsprechend.

2. Abschnitt –
Grundstückskläranlagen

§ 18 Errichtung
der Grundstückskläranlagen

(1) Jedes Grundstück, dass an die de-
zentrale Entsorgung gemäß § 2 Abs. 7 
Satz 1 angeschlossen ist oder wird, ist 
vom Grundstückseigentümer oder dem 
Verpflichteten auf seine Kosten mit einer 
Grundstückskläranlage (§ 2 Abs. 5) zu 
versehen, die von ihm entsprechend den 
hierfür geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen (insbesondere des Bau- und 
Wasserrechts) zu errichten, zu betrei-
ben, zu unterhalten und zu ändern ist. 
(2) Nach Inkrafttreten dieser Satzung 
neu zu errichtende oder zu ertüchti-
gende Grundstückskläranlagen sind 
nach dem Stand der Technik und den 
Vorgaben der wasserrechtlichen Be-
triebsgenehmigung zu errichten und zu 
betreiben. Festgestellte Mängel sind in-
nerhalb der vom Verband gesetzten Frist 
zu beseitigen.
(3) Die Errichtung, Erneuerung, Än-
derung und die laufende Unterhaltung 
sowie die Beseitigung der Grundstücks-

kläranlage hat der Grundstückseigentü-
mer auf eigene Kosten durchzuführen.
(4) Die Grundstückskläranlage ist so 
zu errichten, dass die Abfuhr durch 
Entsorgungsfahrzeuge ungehindert und 
dauerhaft möglich ist. Hierfür kann der 
Verband insbesondere verlangen, dass 
eine befestigte Zufahrt zur Grundstücks-
kläranlage errichtet und instand gehalten 
wird und dass störende Pflanzungen und 
Überschüttungen von Schachtdeckeln 
beseitigt werden.
(5) § 15 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 19 Betrieb
der Grundstückskläranlagen

(1) Der Grundstückseigentümer hat zu 
gewährleisten, dass die Grundstücks-
kläranlage entsprechend den Vorgaben 
des Wasserhaushaltsgesetzes, der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
oder der wasserrechtlichen Betriebsge-
nehmigung fachgerecht betrieben und 
gewartet wird.
(2) Die Beseitigung der bei der Selbstü-
berwachung und der Wartung festgestell-
ten Mängel ist vom Grundstückseigentü-
mer unverzüglich zu veranlassen.
(3) Wird der Grundstückskläranlage 
nicht ausschließlich häusliches Abwasser 
zugeführt, kann der Verband den Einbau 
und den Betrieb von Überwachungsein-
richtungen verlangen.
(4) § 15 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 19 a Überwachung der Selbst-
überwachung und Wartung der 

Grundstückskläranlagen
(1) Der Verband überwacht gem. § 48 
SächsWG die Selbstüberwachung und 
Wartung der Grundstückskläranlagen.
(2) Die Überwachung umfasst das Ein-
holen von Auskünften und Unterlagen 
insbesondere des Betriebsbuches und 
der dazugehörigen Nachweise vom 
Grundstückseigentümer sowie die Kon-
trolle der Grundstücksentwässerungs-
anlagen vor Ort einschließlich der Ent-
nahme und Analyse von Abwasserproben 
und der Messung der Abwassermenge.
(3) Der Verband kann über die Art und 
Menge des in die öffentlichen Abwas-
seranlagen und die Grundstückskläran-
lage eingeleiteten oder einzuleitenden 
Abwassers Aufschluss verlangen. Bevor 
erstmalig Abwasser eingeleitet wird oder 
wenn die Art und Menge des eingeleite-
ten Abwassers geändert werden, ist auf 
Verlangen nachzuweisen, dass das Ab-
wasser keine Stoffe enthält, die gemäß 
§ 5 von der Einleitung ausgeschlossen 
sind oder deren Einleitung gemäß § 6 
Einschränkungen unterliegt.
(4) § 15 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 20 Entsorgung
der Grundstückskläranlagen

(1) Die Entsorgung der Grundstücks-
kläranlagen erfolgt nach Bedarf entspre-
chend den Feststellungen des Wartungs-
unternehmens im Wartungsprotokoll. 
Sofern die allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung oder die wasserrechtliche 
Entscheidung davon abweichende 
Bestimmungen trifft, nach diesen Be-
stimmungen. Die Entsorgung im Sinne 
von Satz 1 schließt die Entleerung der 
Grundstückskläranlage sowie die Abfuhr 
des Abwassers sowie des evtl. angefal-
lenen Klärschlammes/der Fäkalien ein. 
Der Verband kann sich hierfür Dritter 
bedienen.
(2) Der Entsorgungstermin wird gegen-
über dem Grundstückseigentümer mit 
angemessener Frist schriftlich bekannt-
gegeben. Im Falle einer Verhinderung 
des Grundstückseigentümers zum Ent-
sorgungstermin ist der Verband und der 
beauftragte Dritte von ihm mindestens 2 
Tage zuvor (Posteingang) schriftlich zu 
unterrichten und ein neuer Termin abzu-
stimmen. Bei Unterlassung einer Absage 
sind durch den Grundstückseigentümer 
die Kosten der vergeblichen Anfahrt zu 
tragen. Bei Entsorgungsverweigerungen 
sind die Kosten der vergeblichen Anfahrt 
generell zu tragen.
(3) Der Grundstückseigentümer oder 
der Betreiber der Grundstückskläranla-
ge hat dem Verband den Bedarf für eine 
erforderliche Entleerung anzuzeigen. 
Die Anzeige hat für abflusslose Gruben 
spätestens dann zu erfolgen, wenn diese 
bis auf 50 cm unter Zulauf angefüllt sind.
(4) Der Verband kann die Grundstücks-
kläranlagen auch zwischen den nach Ab-
satz 2 festgelegten Terminen und ohne 
Anzeige nach Absatz 3 entsorgen, wenn 
aus betriebstechnischen Gründen ein 
sofortiges Leeren erforderlich ist.
(5) Der Grundstückseigentümer ist 
dafür verantwortlich, dass die Grund-
stückskläranlagen jederzeit zum Zwe-
cke des Abfahrens des Abwassers oder 
Klärschlamms zugänglich sind und sich 
der Zugang in einem verkehrssicheren 
Zustand befindet.
(6) Zur Entsorgung der Grundstücks-
kläranlagen ist den Beauftragten des 
Verbandes ungehindert Zutritt zu allen 
Teilen der Anlagen zu gewähren. § 15 
Abs. 4 gilt entsprechend.
(7) Das für die Entsorgung erforderliche 
Wasser für Reinigung und evtl. zur Ver-
dünnung ist vom Grundstückseigentümer 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
(8) Grundstückskläranlagen sind nach 
der Entsorgung gemäß der Betriebsanlei-
tung wieder in Betrieb zu setzen. Das ggf. 
für die Wiederauffüllung von Anlagentei-
len oder der Anlage selbst erforderliche 
Wasser ist vom Grundstückseigentümer 
oder Betreiber der Grundstückskläran-
lage kostenfrei zur Verfügung zu stellen.
(9) Der Verband ist jederzeit berech-
tigt, Untersuchungen des Abwassers 
vorzunehmen. Die Kosten für die Un-
tersuchungen trägt der Grundstücksei-
gentümer, sofern sich herausstellt, dass 
das Abwasser wegen des Zutreffens von 
in § 5 benannten Ausschlussgründen 
nicht übernommen werden kann oder 
wenn das gereinigte Abwasser einem 
wasserrechtlichen Zulassungsbescheid, 

der Entwässerungsgenehmigung oder der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
oder einer gleichwertigen Bau- und Be-
triebsvorschrift nicht genügt, oder wegen 
des Verstoßes gegen diese Vorschriften 
vorgegebenen Qualitätsanforderungen 
nicht genügt.

§ 21 Eigentumsübergang
Der Inhalt der Grundstückskläranlagen 
geht mit der Abfuhr in das Eigentum des 
Verbandes oder des von ihm beauftragten 
Dritten über. Eine Verpflichtung, in die-
sen Inhalten nach verlorenen Gegenstän-
den zu suchen oder suchen zu lassen, 
besteht nicht. Werden darin Wertgegen-
stände gefunden, wird der Verband sie 
als Fundsache behandeln.

§ 22 Stilllegung
von Grundstückskläranlagen

Grundstückskläranlagen und deren 
Nebeneinrichtungen sind unverzüglich 
außer Betrieb zu setzen, sobald das 
Grundstück an eine öffentliche Kläran-
lage angeschlossen ist. Den Aufwand für 
die Stilllegung trägt der Grundstücksei-
gentümer.

4. Teil – Anzeigepflicht, Anord-
nungsbefugnis, Haftung,
Ordnungswidrigkeiten

§ 23 Anzeigepflichten
(1) Binnen eines Monats sind dem Ver-
band anzuzeigen:
1. jede Änderung der Eigentumsverhält-
nisse und sonstigen dinglichen Nutzungs-
verhältnisse an einem an die öffentliche 
Abwasserbeseitigung angeschlossenen 
Grundstück. Dies gilt auch für nicht an-
geschlossene, aber anschließbare, im 
Gebiet des Abwasserverbandes liegende 
Grundstücke. Die Anzeigepflicht obliegt 
dem bisherigen und dem neuen Eigentü-
mer bzw. dinglich Berechtigten,
2. die bei Inkrafttreten dieser Satzung 
vorhandenen Anschlussverhältnisse, ins-
besondere die vorhandenen abflusslosen 
Gruben und/oder Kleinkläranlagen, so-
fern für das Grundstück noch keine Ab-
wassergebühren erhoben werden oder 
noch keine Erklärung zu den abwasser-
technischen Anlagen abgegeben wurde, 
unter Verwendung der Erklärungsvor-
drucke des Verbandes,
3. Vergrößerungen oder Verkleine-
rungen der versiegelten Grundstücks-
flächen, soweit das Grundstück nieder-
schlagswasserentsorgt wird,
4. die versiegelte Grundstücksfläche, 
sobald der Verband den Grundstücksei-
gentümer dazu auffordert.
5. die Änderung der Postanschrift des 
Eigentümers bzw. dinglich Nutzungsbe-
rechtigten.
Die Anzeigepflicht gilt auch beim Erb-
baurecht oder einem sonstigen ding-
lichen baulichen Nutzungsrecht. Anzei-
gepflichtig sind im Falle von Ziffer 1 der 
Veräußerer und der Erwerber sonst der 
Grundstückseigentümer.
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(2) Unverzüglich hat der Grundstück-
seigentümer und haben die sonst zur 
Nutzung eines Grundstücks oder einer 
Wohnung berechtigten Personen dem 
Verband mitzuteilen:
1.  Änderungen der Beschaffenheit, der 

Menge und des zeitlichen Anfalls des 
Abwassers,

2.  wenn gefährliche oder schädliche Stoffe 
in die öffentlichen Abwasseranlagen ge-
langen oder damit zu rechnen ist,

3.  den Entleerungsbedarf der Grund-
stückskläranlagen,

4.  die Ergebnisse der Wartung der 
Grundstückskläranlagen in digitaler 
Form,

5.  die Nachweise der Selbstüberwachung 
der Grundstückskläranlagen, sobald 
der Verband den Grundstückseigen-
tümer dazu auffordert,

6.  Betriebsstörungen, Außerbetrieb-
nahmen und ähnliche Störungen im 
Betrieb der Grundstückskläranlagen, 
die eine Nichteinhaltung der erforder-
lichen Reinigungsleistung besorgen 
lassen.

(3) Wird eine Grundstücksentwäs-
serungsanlage, auch nur vorüberge-
hend, außer Betrieb gesetzt, hat der 
Grundstückseigentümer diese Absicht 
so frühzeitig mitzuteilen, dass der An-
schlusskanal rechtzeitig verschlossen 
oder beseitigt werden kann.

§ 24 Haftung des Verbandes
(1) Werden die öffentlichen Abwasser-
anlagen durch Betriebsstörungen, die 
der Verband nicht zu vertreten hat, vo-
rübergehend ganz oder teilweise außer 
Betrieb gesetzt oder treten Mängel oder 
Schäden auf, die durch Rückstau infolge 
von Naturereignissen, wie Hochwasser, 
Starkregen oder Schneeschmelze, oder 
durch Hemmungen im Abwasserablauf 
verursacht sind, so erwächst daraus kein 
Anspruch auf Schadenersatz. Ein An-
spruch auf Ermäßigung oder auf Erlass 
von Beiträgen oder Gebühren entsteht in 
keinem Fall.

(2) Die Verpflichtung des Grundstücks-
eigentümers zur Sicherung gegen Rück-
stau (§ 17) bleibt unberührt.
(3) Im Übrigen haftet der Verband nur 
für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.
(4) Eine Haftung nach den Vorschriften 
des Haftpflichtgesetzes bzw. des Gesetzes 
über die Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden (Umweltschadensge-
setz) bleibt unberührt.

§ 25 Anordnungsbefugnis,
Haftung der Benutzer

(1) Der Verband kann nach pflicht-
gemäßem Ermessen die notwendigen 
Maßnahmen im Einzelfall anordnen, um 
rechtswidrige Zustände zu beseitigen, 
die unter Verstoß gegen Bestimmungen 
dieser Satzung herbeigeführt worden 
oder entstanden sind. Er kann insbeson-
dere Maßnahmen anordnen, um dro-
hende Beeinträchtigungen öffentlicher 
Abwasseranlagen zu verhindern und um 
deren Funktionsfähigkeit aufrecht zu er-
halten. Dies gilt ebenso für Maßnahmen 
um eingetretene Beeinträchtigungen zu 
minimieren und zu beenden, sowie um 
die Funktionsfähigkeit der Abwasseran-
lagen wiederherzustellen.
(2) Der Grundstückseigentümer und die 
sonstigen Benutzer haften für schuld-
haft verursachte Schäden, die infolge 
einer unsachgemäßen oder den Be-
stimmungen dieser Satzung widerspre-
chenden Benutzung oder infolge eines 
mangelhaften Betriebs oder Zustands 
der Grundstücksentwässerungsanlagen 
entstehen. Sie haben den Verband von 
Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, 
die wegen solcher Schäden geltend ge-
macht werden. Gehen derartige Schäden 
auf mehrere Grundstücksentwässerungs-
anlagen zurück, so haften deren Eigentü-
mer oder Benutzer als Gesamtschuldner.

§ 26 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 
Abs. 1 SächsGemO handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig:

1. entgegen § 3 Abs. 1 und § 3 Abs. 6 das 
Abwasser nicht dem Verband überlässt,
2. entgegen § 5 Abs. 1 bis 3 von der Ein-
leitung ausgeschlossene Abwässer oder 
Stoffe in die öffentlichen Abwasseranla-
gen einleitet,
3. entgegen § 6 Abs. 1 Abwasser ohne 
Vorbehandlung oder Speicherung in 
öffentliche Abwasseranlagen einleitet 
oder die vorgeschriebenen Grenzwerte 
für einleitbares Abwasser nicht einhält,
4. entgegen § 6 Abs. 2 Schmutzwasser 
ohne ausreichende Behandlung in öf-
fentliche Abwasseranlagen einleitet, die 
nicht an eine öffentliche Kläranlage an-
geschlossen sind, 
5. entgegen § 6 Abs. 4 sonstiges Wasser 
oder Abwasser, das der Beseitigungs-
pflicht nicht unterliegt, ohne besondere 
Genehmigung des Verbandes in öffent-
liche Abwasseranlagen einleitet,
6. entgegen § 11 Abs. 1 sonstige Anschlüs-
se nicht vom Verband herstellen lässt,
7. entgegen § 12 Abs. 1 einen Anschluss 
an die öffentlichen Abwasseranlagen 
ohne schriftliche Genehmigung des 
Verbandes vornimmt oder ändert bzw. 
die öffentlichen Abwasseranlagen ohne 
schriftliche Genehmigung des Verbandes 
nutzt oder deren Nutzung ändert,
8. die Grundstücksentwässerungsanlage 
nicht nach den Vorschriften des § 13 
herstellt und betreibt,
9. die Verbindung der Grundstücksent-
wässerungsanlage mit der öffentlichen 
Abwasseranlage nicht nach § 14 Abs. 
3 nach den Vorgaben des Verbandes 
herstellt,
10. entgegen § 15 Abs. 1 die Grund-
stücksentwässerungsanlage ohne Ab-
nahme in Betrieb nimmt,
11. entgegen § 16 Abs. 1 die notwendige 
Entleerung und Reinigung der Abschei-
der nicht rechtzeitig vornimmt,
12. entgegen § 16 Abs. 3 Zerkleine-
rungsgeräte oder ähnliche Geräte an 
eine Grundstücksentwässerungsanlage 
anschließt,
13. entgegen § 18 Abs. 1 keine Grund-

stückskläranlage errichtet,
14. entgegen § 22 Grundstückskläran-
lagen nicht unverzüglich außer Betrieb 
setzt,
15. entgegen § 23 seinen Anzeigepflich-
ten gegenüber dem Verband nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig nachkommt.
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 
6 Abs. 2 Nr. 2 SächsKAG handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig seinen Anzei-
gepflichten nach § 23 nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig nachkommt.
(3) Die Vorschriften des Sächsischen 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
(SächsVwVG) bleiben unberührt.

5. Teil - Übergangs- und 
Schlussbestimmungen

§ 27 Unklare Rechtsverhältnisse
Bei Grundstücken, die im Grundbuch 
noch als Eigentum des Volkes ein-
getragen sind, tritt an die Stelle des 
Grundstückseigentümers nach den 
Vorschriften dieser Satzung der Verfü-
gungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 
1 des Gesetzes über die Feststellung der 
Zuordnung von ehemals volkseigenem 
Vermögen (Vermögenszuordnungsgesetz 
- VZOG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 29. März 1994 (BGBl. I, S. 
709), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.10.2003 (BGBl. I S. 2081), in der je-
weils geltenden Fassung.

§ 28 In-Kraft-Treten,
Außer-Kraft-Treten

(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem 
bisherigen Satzungsrecht auf Grund des 
SächsKAG oder des Vorschaltgesetzes 
Kommunalfinanzen bereits entstanden 
sind, gelten anstelle dieser Satzung die 
Satzungsbestimmungen, die im Zeit-
punkt des Entstehens der Abgabenschuld 
gegolten haben.
(2) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 
01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die öffentliche Abwasser-
beseitigung 2014 vom 18.11.2013 (öf-

fentlich bekanntgemacht im Amtsblatt 
des Landkreises Nordsachsen, Ausgabe 
Torgau/Oschatz vom 06.12.2013, S. 6) 
außer Kraft.
Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Nach § 47 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 
SächsKomZG in Verbindung mit § 4 Ab-
satz 4 SächsGemO gelten Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht 
oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzungen, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,
3. der Verbandsvorsitzende dem Be-
schluss nach § 47 Absatz 2 und § 6 
Absatz 1 SächsKomZG in Verbindung 
mit § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen 
Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 47 Absatz 2 und § 
6 Absatz 1 SächsKomZG in Verbindung 
mit § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und 
Formvorschrift gegenüber dem Verband 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 
der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 
oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in § 47 Absatz 2 
und § 6 Absatz 1 SächsKomZG in Verbin-
dung mit § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Oschatz, den 25. 10. 2016

Andreas Kretschmar
Verbandsvorsitzender

Auf Grund von
- § 47 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des 
Sächsischen Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (SächsKomZG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
März 2014 (GVBl. S. 196),
- §§ 4, 14 und 124 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. März 2014 (GVBl. 
S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 29. April 2015 (GVBl. S. 349),
- § 2 Absatz 1 und § 9 Absatz 1des 
Sächsischen Kommunalabgabenge-
setzes (SächsKAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. Oktober 
2012 (GVBl. S. 562, 566), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 28. November 

2013 (GVBl. S. 822),
- §§ 54 – 61 des Gesetzes zur Ordnung 
des Wasserhaushalts (Wasserhaushalts-
gesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BG-
Bl. I S. 2585), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 4. August 2016 (BGBl. I S. 
1972), in Verbindung mit §§ 50-54 des 
Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) 
vom 12. Juli 2013 (GVBl. S. 503), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 
2016 (GVBl. S. 287)
hat die Verbandsversammlung des Ab-
wasserverbandes „Untere Döllnitz“ in 
ihrer Sitzung am 24.10.2016 die fol-
gende Satzung beschlossen:

Artikel 1
Änderungen

Die Gebührensatzung 2014 (GebS 2014) 
vom 18.11.2013 wird wie folgt geändert:
1.  Die Überschrift der Satzung wird wie 

folgt gefasst: 
„Gebührensatzung (GebS)“.

2.  § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„Diese Satzung gilt für die Benutzung der 
öffentlichen Einrichtungen des Abwas-
serverbandes „Untere Döllnitz“ nach § 1 
Abs. 1 der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung 
– AbwS) vom 24.10.2016 in der jeweils 
gültigen Fassung.“
3. § 1  Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:
„Der Verband erhebt für die Benutzung 

der öffentlichen Abwasserbeseitigungs-
einrichtungen nach § 1 Abs. 1 AbwS 
Abwassergebühren als Verbrauchsge-
bühren, als sonstige Gebühren sowie als 
Grundgebühren.“
4. In § 2 Abs. 3 Satz 3 wird der Klam-
merzusatz wie folgt gefasst: „(Anschluss-
kanäle im Sinne von § 10 AbwS)“.
5. § 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3 Gebührenschuldner
(1) Schuldner der Abwassergebühren 
ist der Eigentümer des Grundstücks, 
auf dem das Abwasser anfällt, das in die 
öffentlichen Abwasseranlagen gelangt. 
Schuldner der Abwassergebühren für 
Einleitungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 ist 
der Eigentümer des Grundstücks, von 
dem die Einleitung erfolgt. Schuldner 

der sonstigen Gebühren nach § 10 Abs. 
9 ist der Eigentümer des Grundstücks, 
auf dem sich die Grundstücksentwässe-
rungsanlage befindet. Gebührenschuld-
ner bei Grundstücken mit gemeinschaft-
lichem Eigentum aufgrund WEG ist die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. 
Der Erbbauberechtigte oder der sonst 
dinglich zur baulichen Nutzung Berech-
tigte ist anstelle des Grundstückseigentü-
mers bzw. der Wohnungseigentümerge-
meinschaft Gebührenschuldner.
(2) Bei Anlieferung ist Gebührenschuld-
ner derjenige, der das Abwasser anlie-
fert.
(3) Erfolgt die Einleitung ohne kon-
kreten Grundstücksbezug, ist der Ein-
leiter Gebührenschuldner.

1. Änderungssatzung zur Gebührensatzung 2014 (GebS 2014) vom 18.11.2013
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(4) Mehrere Gebührenschuldner für 
dasselbe Grundstück oder dieselbe An-
lieferung bzw. Einleitung sind Gesamt-
schuldner. Entwässern mehrere Grund-
stücke über eine Grundstücksentwäs-
serungsanlage, haften die Eigentümer 
dieser Grundstücke für das über diese 
Anlage entsorgte Abwasser als Gesamt-
schuldner.“
6. § 6 Abs. 2 werden folgende neue Sätze 
3 und 4 angefügt:
„Hierfür ist es erforderlich, dass der 
Gebührenschuldner den erstmaligen 
Einbau einer Messeinrichtung gegen-
über dem Verband unverzüglich anzeigt 
und die Abnahme der Messeinrichtung 
beantragt. Die Abnahme erfolgt durch 
den Verband und auf Kosten des Gebüh-
renschuldners nach den Regelungen 
der Verwaltungskostensatzung des Ver-
bandes vom 13.10.2008 in der jeweils 
geltenden Fassung.“
7. § 10 wird wie folgt gefasst:
„§ 10 Höhe der Abwassergebühren
(1)  Für die Teilleistung zentrale 

Schmutzwasserentsorgung beträgt 
die Verbrauchsgebühr für Abwas-
ser, das in öffentliche Kanäle der 
Abwasserbeseitigungseinrichtung 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 AbwS (Mit-
gliedsgemeinden Oschatz, Naundorf 
und Liebschützberg) eingeleitet und 
durch ein öffentliches Klärwerk ge-
reinigt wird, 1,66 EUR je Kubikme-
ter Abwasser.

(2)  Für die Teilleistung zentrale 
Schmutzwasserentsorgung beträgt 
die Verbrauchsgebühr für Abwas-
ser, das in öffentliche Kanäle der 
Abwasserbeseitigungseinrichtung 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 AbwS (Mit-
gliedsgemeinde Dahlen) eingeleitet 
und durch ein öffentliches Klärwerk 
gereinigt wird, 3,89 EUR je Kubik-

meter Abwasser.
(3)  Für die Teilleistung dezentrale 

Schmutzwasserentsorgung beträgt 
die Verbrauchsgebühr für Abwas-
ser, das in öffentliche Kanäle der 
Abwasserbeseitigungseinrichtung 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 AbwS (Mit-
gliedsgemeinden Oschatz, Naundorf 
und Liebschützberg) eingeleitet 
und nicht durch ein öffentliches 
Klärwerk gereinigt wird (dezentral 
entsorgte Grundstücke gem. § 2 Abs. 
6), 1,22 EUR je Kubikmeter Abwas-
ser.

(4)  Für die Teilleistung dezentrale 
Schmutzwasserentsorgung beträgt 
die Verbrauchsgebühr für Abwas-
ser, das in öffentliche Kanäle der 
Abwasserbeseitigungseinrichtung 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 AbwS (Mit-
gliedsgemeinde Dahlen) eingeleitet 
und nicht durch ein öffentliches 
Klärwerk gereinigt wird (dezentral 
entsorgte Grundstücke gem. § 2 
Abs. 6), 1,25 EUR je Kubikmeter 
Abwasser.

(5)  Für die Teilleistung Niederschlags-
wasserentsorgung beträgt die Ver-
brauchsgebühr für Abwasser, das in 
öffentliche Kanäle der Abwasserbe-
seitigungseinrichtung nach § 1 Abs. 
1 Nr. 1 AbwS (Mitgliedsgemeinden 
Oschatz, Naundorf und Liebschütz-
berg) gelangt, 0,37 EUR je Quadrat-
meter der zu veranlagenden Grund-
stücksfläche im Jahr.

(6)  Für die Teilleistung Niederschlags-
wasserentsorgung beträgt die Ver-
brauchsgebühr für Abwasser, das 
in öffentliche Kanäle der Abwas-
serbeseitigungseinrichtung nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 AbwS (Mitgliedsge-
meinde Dahlen) gelangt, 0,88 EUR 
je Quadratmeter der zu veranla-

genden Grundstücksfläche im Jahr.
(7)  Für die Teilleistung Entsorgung von 

abflusslosen Gruben beträgt die Ver-
brauchsgebühr 18,30 EUR je Kubik-
meter Abwasser.

(8)  Für die Teilleistung Entsorgung von 
Kleinkläranlagen beträgt die Ver-
brauchsgebühr 39,98 EUR je Kubikme-
ter Abwasser.

(9)  In den Fällen der Absätze 7 und 8 
erhebt der Abwasserverband die fol-
genden sonstigen Gebühren:

1.  für die Verlegung zusätzlicher 
Schlauchlängen, soweit länger als 
20 Meter, je Meter: 1,07 EUR,

2.  für eine Zwischenreinigung wegen 
starker Verschmutzung oder die 
Endreinigung vor Außerbetriebnah-
me, pro Vorgang: 20,83 EUR,

3.  für den vergeblichen Entsorgungsver-
such, pro Versuch: 29,75 EUR,

4.  wegen erhöhtem Feststoffgehalt, pro 
Kubikmeter Abwasser: 10,23 EUR,

5.  für die zusätzlich erforderliche Ver-
messung und Bauzustandseinschät-
zung, pro Vorgang: 11,07 EUR.“

8. § 10a Abs. 2 und 3 werden wie folgt 
gefasst:
„(2)  Die Grundgebühr beträgt für aus- 

schließlich zu Wohnzwecken genutzte 
Grundstücke, deren Schmutzwasser 
in öffentliche Kanäle der Abwasser-
beseitigungseinrichtung nach § 1 
Abs. 1 Nr. 1 AbwS (Mitgliedsge-
meinden Oschatz, Naundorf und 
Liebschützberg) eingeleitet und 
durch ein öffentliches Klärwerk 
gereinigt wird, je Wohneinheit pro 
Monat 8,65 EUR. Die Grundgebühr 
beträgt für ausschließlich zu Wohn-
zwecken genutzte Grundstücke, 
deren Schmutzwasser in öffentliche 
Kanäle der Abwasserbeseitigungs-
einrichtung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 

AbwS (Mitgliedsgemeinde Dahlen) 
eingeleitet und durch ein öffent-
liches Klärwerk gereinigt wird, je 
Wohneinheit pro Monat 8,75 EUR.

(3)  Die Grundgebühr beträgt für aus-
schließlich zu Wohnzwecken ge-
nutzte Grundstücke, deren Schmutz-
wasser in öffentliche Kanäle der 
Abwasserbeseitigungseinrichtung 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 AbwS (Mit-
gliedsgemeinden Oschatz, Naundorf 
und Liebschützberg) eingeleitet 
und nicht durch ein öffentliches 
Klärwerk gereinigt wird (dezentral 
entsorgte Grundstücke gem. § 2 
Abs. 6), je Wohneinheit pro Monat 
6,74 EUR. Die Grundgebühr beträgt 
für ausschließlich zu Wohnzwe-
cken genutzte Grundstücke, deren 
Schmutzwasser in öffentliche Ka-
näle der Abwasserbeseitigungs-
einrichtung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 
AbwS (Mitgliedsgemeinde Dahlen) 
eingeleitet und nicht durch ein öf-
fentliches Klärwerk gereinigt wird 
(dezentral entsorgte Grundstücke 
gem. § 2 Abs. 6), je Wohneinheit 
pro Monat 3,58 EUR.“

9.   § 16 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
„Die Verpflichtung des Grundstück-
seigentümers zur Sicherung gegen 
Rückstau (§ 17 AbwS) bleibt unbe-
rührt.“

Artikel 2
In-Kraft-Treten

(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem 
bisherigen Satzungsrecht auf Grund 
des SächsKAG oder des Vorschaltge-
setzes Kommunalfinanzen bereits ent-
standen sind, gelten anstelle dieser 
Satzung die Satzungsbestimmungen, 
die im Zeitpunkt des Entstehens der 
Abgabenschuld gegolten haben.

(2)  Artikel 1 tritt am 01. Januar 2017 in 
Kraft.

Hinweis nach § 4 Absatz 4 SächsGemO 
Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach ih-
rer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht 
oder fehlerhaft erfolgt ist,

2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzungen, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,

3.  der Verbandsvorsitzende dem Be-
schluss gemäß § 56 Abs. 3 in Verbin-
dung mit § 21 Abs. 3 SächsKomZG 
wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat,

4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist

a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder

b)  die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber dem Ab-
wasserverband „Untere Döllnitz“ un-
ter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 
oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. 

Oschatz, den 25. 10. 2016

Andreas Kretschmar
Verbandsvorsitzender

Beschlüsse Verwaltungsrat:
VR 20/1016  Vergabe Baumaßnahme 

„Erweiterung Entwässe-
rungskonzept Straßenflä-
chen Freiherr-von-Stein-
Promenade in Oschatz“

VR 21/1116  Neuaufnahme eines Kom-
munaldarlehens zur Finan-
zierung der Bauvorhaben 
des Abwasserverbandes in 
Höhe von 750.000,00 Euro

VR 22/1116  Grundstücksüberlassungs-
vertrag mit der Stadt Dahlen

Beschlüsse Verbandsversammlung:
07/10.16  Gebührenkalk. 2017-2018 

einschließl. Der Nachkalk. 
2013-2015

08/10.16 Neufassung Abwassersatzung

09/10.16  1. Änderungssatzung der 
Gebührensatzung 2014 vom 
18.11.2013

10/10.16  Haushaltssatzung mit Wirt-
schaftsplan

11/10.16  Delegation Kreditaufnahmen 
für das Jahr 2017

12/10.16  Neuaufnahme Kommunaldar-
lehen von 750.000 EUR

13/10.16  Delegation Umschuldung DKB 
Darlehen von 1,53 Mio. EUR

14/10.16  Optionserklärung  zur weite-
ren Anwendung des §2 Abs. 
3 Umsatzsteuergesetz bis 
31.12.2020

15/10.16  Bestellung Prüfer überörtliche 
Prüfung

16/10.16  Bestellung Prüfer örtliche Prüfung

Termine 2017:
Donnerstag, 02.02.2017 VwR
Donnerstag, 02.03.2017 VwR 
Montag, 20.03.2017 VbV
Mittwoch, 26.04.2017 VwR
Montag, 08.05.2017 VbV
Donnerstag, 15.06.2017 VwR
Donnerstag, 24.08.2017 VwR
Montag, 04.09.2017 VbV
Mittwoch, 11.10.2017 VwR
Montag, 23.10.2017 VbV
Donnerstag, 30.11.2017 VwR
Dienstag, 12.12.2017 VbV

Der Verwaltungsrat (VwR) beginnt um 
8.30 Uhr und die Verbandsversammlung 
(VbV) um 18.30 Uhr. 

Beschlüsse und Termine
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KURZER DRAHT 
AV „Untere Döllnitz“

Mannschatzer Straße 38

04758 Oschatz

Öffnungszeiten: 

Mo 9–12 Uhr, 13–16 Uhr

Di 9–12 Uhr, 13–16 Uhr

Mi   geschlossen 

Do 9–12 Uhr, 13 –18 Uhr

Fr 9–12 Uhr

Tel.:  03435 66690

Fax:  03435 666919

E-Mail: 

info@abwasserverband.org

Internet:

www.abwasser-oschatz.de

Bereitschaftsdienst: 
0171 9218451 bei Havarien
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